
Veröffentlichung der Vollversammlungsbeschlüsse vom 21.11.2018 
Sitzung des Berufsbildungsausschusses vom 16.10.2018 
 
Mit Schreiben vom 29.11.2018 hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg aufgrund § 106 Abs. 2 
in Verbindung mit § 106 Abs. 1 Nr. 10 der Hand-werksordnung folgende Beschlüsse der Vollversammlung der Handwerkskammer 
Freiburg vom 21.11.2018 genehmigt (Az: 42-4233.12/75): 
 

Überbetriebliche Ausbildung für Bäcker/Bäckerin 

 
Die Vollversammlung der Handwerkskammer Freiburg hat am 21. November 2018 nach Anhörung des Berufsbildungsausschusses am  
16. Oktober 2018 gem. § 106 Abs. 1 Nr. 10, § 91 Abs. 1 Nr. 4 und § 44 der Handwerksordnung die Beschlussvorlage folgende 36. 
Änderung/Ergänzung des Lehrgangsprogramms der überbetrieblichen Unterweisungsmaßnahmen beschlossen: 
 

 
Legende 
 

Lehrgangsinhalte Bezeichnung 
Durch-
führung 

Dauer 
 in  

Wochen 

Aus- 
bildungs- 

jahr 
Lehrgangsort Bemerkungen 

 
Lehrgangsinhalte: Kurzfassung der Lehrgangsinhalte 
Bezeichnung: offizielle Kursbezeichnung 
Durchführung: frei: freies Angebot, Teilnahme freigestellt 

obl.: Teilnahme verpflichtend 
BFS: der Besuch der Berufsfachschule entbindet von der Verpflichtung zur Teilnahme an diesem Kurs 
Wahlpflicht: aus den mit „Wahlpflicht“ gekennzeichneten Kursen muss eine festgelegte Anzahl Kurse besucht  
werden – die Auswahl trifft der ausbildende Betrieb 

Dauer:  Lehrgangsdauer in Wochen 
Ausbildungsjahr: Lehrjahr, in dem der Kurs durchgeführt werden soll 
Lehrgangsort: Lehrgangsorte, für die Durchführung der Lehrgänge 
 
 
 



Überbetriebliche Ausbildung für Bäcker/Bäckerin 

 

Einzugsgebiet: Handwerkskammer Freiburg gesamt  
weitere Beschlüsse für: 
(siehe dort) 

   

Beschlüsse: BBA: 16.10.2018 VV: 21.11.2018 Veröffentlichung DHZ:  
Abkürzungen: obl.=obligatorisches Pflichtangebot, frei=freies Angebot, BFS = Berufsfachschule 
 

Thema Kursbezeichnung 
Ab- 

kürzungen 

Dauer 
in 

Wochen 

Aus- 
bildungs- 

jahr 

Lehrgangs- 
ort/ 

*Träger 
Bemerkungen 

Grundlagen der Herstellung von Broten, Kleingebäcken und Feinen 
Backwaren auf der Basis von Weizen 

G-BAE1/18 frei 1 1 

Gewerbl. Schulen 
im Einzugsbereich 
od. nach Vorgabe 
der zuständigen 
Innung/*Träger ist 
zu ständige Innung 

Durchführung siehe 3. 
Seite 

Zeitgemäße Verfahren zur Herstellung von Backwarensnacks sowie 
roggen- und weizenhaltigen Backwaren 

BAE1/18 frei 1 ab 2. 

Gewerbl. Schulen 
im Einzugsbereich 
od. nach Vorgabe 
der zuständigen 
Innung/*Träger ist 
zu ständige Innung 

Durchführung siehe 3. 
Seite 

Zeitgemäße Verfahren zur Herstellung von Feinen Backwaren aus 
Teigen und Massen sowie kleinen Gerichten und Speisen 

BAE2/18 frei 1 ab 2. 

Gewerbl. Schulen 
im Einzugsbereich 
od. nach Vorgabe 
der zuständigen 
Innung/*Träger ist 
zu ständige Innung 

Durchführung siehe 3. 
Seite 

       

       

       

Überbetriebliche Ausbildung gesamt: Grundstufe: 1 Wochen oder BFS Fachstufe: 2 Wochen Gesamt: 3 Wochen 



Zuschüsse von Bund und Land:       Entwicklung der Lehrlingszahlen 
 

Kursbezeichnung Dauer 
in 

Wochen 

Bundes-
zuschuß 
pro Kurs 
und TN 

Landeszuschuß 
in % von 

Bundeszuschuß 

Landeszuschuß 
in € pro Kurs 

und TN 

Summe 
öffentliche 

Zuschüsse pro 
Kurs und TN 

  
 

Jahr 

Freiburg, 
Breisgau/Hoch-

schwarzwald 
Emmendingen 

 
Lörrach 

 
Ortenau 

 
HWK gesamt 

G-BAE1/18 1 - - 50,00 50,00  Dez. 1990 137 40 120 297 

G-BAE2/18 1 - - 50,00 50,00  Dez. 1991 119 42 99 260 

BAE1/18 1 94,00 95 89,30 183,30  Dez. 1992 101 33 91 225 

BAE2/18 1 118,00 95 112,10 230,10  Dez. 1993 100 26 83 209 

BAE3/18 1 105,00 95 99,75 204,75  Dez. 1994 87 25 76 188 

BAE4/18 1 100,00 95 95,00 195,00  Dez. 1995 75 29 75 179 

       Dez. 1996 74 37 67 178 

       Dez. 1997 96 40 80 216 

       Dez. 1998 109 42 87 238 

       Dez. 1999 106 45 90 241 

       Dez. 2000 89 33 102 224 

       Dez. 2001 92 29 98 219 

       Dez. 2002 99 27 87 213 

       Dez. 2003 88 31 82 201 

       Dez. 2004 88 32 85 205 

       Dez. 2005 88 35 94 217 

       Dez. 2006 93 36 111 240 

       Dez. 2007 99 34 113 246 

       Dez. 2008 90 23 99 212 

       Dez. 2009 80 19 85 184 

       Dez. 2010 64 22 80 166 

       Dez. 2011 65 21 71 157 

       Dez. 2012 58 20 70 148 

       Dez. 2013 51 17 59 127 

       Dez. 2014 45 15 48 108 

       Dez. 2015 44 15 46 105 

       Dez. 2016 39 14 43 96 

       Dez. 2017 41 17 44 102 

 



*Träger der ÜBA ist die jeweilige Innung in Ihrem Innungsbezirk: 
 
 

Träger Bezirk Lehrgangsort 

Bäcker-Innung Freiburg  
(in Abstimmung mit der Bäckerinnung 
Emmendingen bzgl. LK Emmendingen) 

Landkreis Emmendingen, Breisgau-
Hochschwarzwald, Stadt Freiburg 

Gertrud-Luckner-Gewerbeschule, Freiburg 

Bäcker-Innung Ortenau Ortenau Gewerbliche und Hauswirtschaftliche 
Schulen Kehl 

Bäcker-Innung Lörrach Lörrach Gewerbeschule Lörrach 

 
Die ÜBA findet am jeweiligen zugeordneten Schulstandort (analog der Beschulung der Berufsschule) statt. 
Nach Vorgabe der zuständigen Innung kann die Üba auch an einem der anderen Standorte durchgeführte werden, wenn eine 
Durchführung aufgrund zu wenigen Anmeldungen (unter 6) am vorgesehenen Standort nicht möglich ist. 
 
Finanzierung :  
Bundes- und Landeszuschüsse werden von den Innungen über die Gewerbe Akademie Freiburg beantragt. 
Die restlichen Kosten werden von den Innungen dem ausbildenden Betrieb in Rechnung gestellt. 
 
 
Der Beschluss tritt mit Veröffentlichung in der Deutschen Handwerks Zeitung in Kraft. 
Ausgefertigt am 07.01.2019 
 
Handwerkskammer Freiburg 
Johannes Ullrich      Christof Burger 
Präsident       Vizepräsident 


